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Teilnahmebedingungen 
 
Veranstalter: Ebbinghaus Gruppe 
Aktionszeitraum: 01.07.2026 – 31.08.2026 
Stand: 01.07.2026 

§ 1 Veranstalter 
Veranstalter der Aktion „Inventur-Glücksrad 2026“ ist die Ebbinghaus Autozentrum Dortmund 
GmbH, Arminiusstraße 51, 44149 Dortmund, Ebbinghaus Automobile GmbH, Emschertalstraße 132 
44289 Dortmund und Ebbinghaus Autozentrum Bochum GmbH, Wittener Str. 270, 44803 Bochum 
(nachfolgend „Veranstalter“). Die gewonnenen Vorteile sind an den teilnehmenden Standorten der 
Ebbinghaus-Gruppe (Dortmund, Bochum, Kamen, Unna, Hamm) einlösbar. Die Gutscheine gelten 
markenübergreifend für alle an diesen Standorten vertretenen Marken der Ebbinghaus-Gruppe. 

§ 2 Teilnahmeberechtigung 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Mitarbeitende der Ebbinghaus-Gruppe sowie deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Je Name und E-Mail-Adresse ist nur eine Teilnahme (ein Dreh) und nur 
ein Gutschein zulässig. Der erste Gewinn ist berechtigt, weitere Versuche fallen aus der Wertung. 

§ 3 Aktionszeitraum 
Die Aktion läuft vom 01.07.2026 bis zum 31.08.2026. Gewonnene Vorteile sind ausschließlich 
innerhalb dieses Zeitraums, längstens bis einschließlich 31.08.2026, einlösbar. 

§ 4 Teilnahme & Ablauf 
Die Teilnahme erfolgt über das Online-Glücksrad auf der Aktions-Homepage. Für die Teilnahme 
sind Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer vollständig und wahrheitsgemäß 
anzugeben sowie die erforderlichen Einwilligungen zu erteilen. Nach dem Drehen wird der 
gewonnene Vorteil angezeigt und per E-Mail als Gutschein zugesandt. 

§ 5 Gewinne 
Jeder Dreh gewinnt einen der folgenden Vorteile: (1) 500 € Gebrauchtwagen-Abgabebonus, (2) 500 
€ Zusatzrabatt auf den Aktionspreis, (3) 100 € Tankgutschein, (4) 1. Inspektion gratis, (5) 150 € 
Gutschein auf die Werkstattrechnung, (6) 250 € Gutschein für Teile & Zubehör. Der 
Gebrauchtwagen-Abgabebonus wird ausschließlich bei gleichzeitiger Inzahlungnahme eines 
zulassungsfähigen Gebrauchtfahrzeugs durch den Veranstalter gewährt und zusätzlich zum 
vereinbarten Ankaufswert angerechnet. Der Zusatzrabatt wird auf den ausgewiesenen Aktionspreis 
des Fahrzeugs gewährt; er gilt nicht auf individuell verhandelte oder anderweitig reduzierte Preise. 
Die 1. Inspektion gratis umfasst die erste fällige Inspektion nach Herstellervorgabe (Arbeitslohn und 
Material gemäß Wartungsplan) für das im Rahmen der Aktion gekaufte Fahrzeug; darüber 
hinausgehende Zusatz-, Reparatur- und Verschleißarbeiten sind nicht enthalten. Sie ist 
ausschließlich an den Standorten des Veranstalters einlösbar. Der Gutschein für Teile & Zubehör gilt 
auf die unverbindliche Preisempfehlung (UPE); bereits reduzierte Teile sind von der Aktion 
ausgenommen. Der Veranstalter behält sich vor, Vorteile durch gleichwertige zu ersetzen. 
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§ 6 Einlösung 
Der Vorteil wird ausschließlich beim Kauf eines am Inventurverkauf teilnehmenden Lagerfahrzeugs 
gewährt. Je Name und E-Mail-Adresse wird nur ein Gutschein gewährt und eingelöst; eine doppelte 
oder mehrfache Einreichung ist ausgeschlossen. Der ausgedruckte Gutschein muss vor Abschluss 
des Kaufvertrags eingereicht werden. Eine nachträgliche Einreichung oder Anrechnung nach 
Vertragsschluss ist ausgeschlossen. Je Fahrzeugkauf ist ein Gutschein einlösbar. 

 

§ 7 Kombinierbarkeit & Auszahlung 
Der gewonnene Vorteil ist nicht mit anderen Gutschein- oder Rabattaktionen des Veranstalters 
kombinierbar, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder 
eine Übertragung des Vorteils auf Dritte sind ausgeschlossen. 

§ 8 Datenschutz 
Die im Rahmen der Teilnahme erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur 
Durchführung und Abwicklung der Aktion sowie – bei entsprechender Einwilligung – zur 
Kontaktaufnahme bezüglich des Gewinns und passender Fahrzeugangebote verarbeitet. 
Einzelheiten regeln die gesonderten Datenschutzhinweise. 

§ 9 Vorzeitige Beendigung 
Der Veranstalter behält sich vor, die Aktion aus wichtigem Grund (z. B. technische Störungen, 
Manipulation, rechtliche Gründe) ganz oder teilweise zu ändern, zu unterbrechen oder vorzeitig zu 
beenden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmenden entstehen. Bereits gültig erspielte und 
per Gutschein bestätigte Vorteile bleiben von einer vorzeitigen Beendigung unberührt, sofern nicht 
ein Ausschlussgrund nach § 10 vorliegt. 

§ 10 Ausschluss / Manipulation 
Bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, bei Manipulationsversuchen oder bei Angabe 
falscher Daten kann der Veranstalter Teilnehmende von der Aktion ausschließen und bereits 
gewährte Vorteile aberkennen. 

§ 11 Technische Verfügbarkeit & Browser 
Das Glücksrad ist eine browserbasierte Anwendung. Eine jederzeit unterbrechungsfreie, fehler- und 
störungsfreie Verfügbarkeit auf allen Endgeräten, Betriebssystemen, Browsern und Browser-
Versionen kann technisch nicht gewährleistet werden. Für Darstellungs- oder Funktionsstörungen, 
die durch das Endgerät, den verwendeten Browser bzw. dessen Einstellungen (z. B. deaktiviertes 
JavaScript oder deaktivierte Cookies, Werbe-, Skript- oder Tracking-Blocker, veraltete Browser-
Versionen) oder die Internetverbindung des Teilnehmers verursacht werden, übernimmt der 
Veranstalter keine Haftung. Aus solchen technisch bedingten Fehlern (z. B. nicht oder fehlerhaft 
dargestellter Dreh, nicht zugestellte Gewinn-E-Mail) entstehen keine Ansprüche; ein Anspruch 
besteht ausschließlich auf den tatsächlich gültig erspielten und per Gutschein ordnungsgemäß 
bestätigten Vorteil. Es wird empfohlen, einen aktuellen Browser zu verwenden sowie JavaScript und 
Cookies zu aktivieren. 
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§ 12 Rechtsweg & Schlussbestimmungen 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten 
einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt. Gerichtsstand ist Dortmund. 


